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14. Bekanntmachung 
 

Wechsel eines Ratsmitgliedes 
 

Das Ratsmitglied Herr Jens Hoffmann, geb. 1990 in Dortmund, hat am 01.02.2022 den Verzicht auf 
sein Mandat im Rat der Stadt Schwerte mit Wirkung zum 01.02.2022 erklärt. 
 
Aufgrund des § 45 Kommunalwahlgesetz wurde festgestellt, dass die in der Reserveliste der Partei CDU 
unter Nummer 12 aufgeführte Frau Annette Christel Neuert, geb. 1964 in Schwerte, wohnhaft in 
Schwerte, Nachfolgerin für das Mandat im Rat der Stadt Schwerte wird. 
 
Frau Annette Christel Neuert hat jedoch erklärt, die Wahl zur Vertreterin im Rat der Stadt Schwerte 
nicht anzunehmen. 
 
Daher wird auf Grund des § 45 Kommunalwahlgesetz festgestellt, dass der in der Reserveliste der Partei 
CDU unter Nummer 13 aufgeführte Sascha Helmut Enders, geb 1984 in Schwerte, wohnhaft in 
Schwerte, Nachfolger als Ratsmitglied wird. 
 
 
Gegen diese Entscheidung kann 
 
a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 
teilgenommen haben, sowie 
 
c) die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung Einspruch erheben, wenn sie die Entschei-
dung über die Gültigkeit der Feststellung gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c Kommunalwahlgesetz 
für erforderlich halten. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Schwerte, 03.03.2022 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
 
 
 
gez. 
Dimitrios Axourgos 
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15. Bekanntmachung 
 

Wechsel eines Ratsmitgliedes 
 

Das Ratsmitglied Frau Dr. Heilwig Donner, geb. 1968 in Dortmund, hat am 16.02.2022 den Verzicht 
auf ihr Mandat im Rat der Stadt Schwerte mit Wirkung zum 16.02.2022 erklärt. 
 
Aufgrund des § 45 Kommunalwahlgesetz wurde festgestellt, dass der in der Reserveliste der Partei 
Bündnis 90/Die Grünen unter Nummer 12 aufgeführte Herr Dr. Christian Karl Wilhelm Schmidt, 
geb. 1951 in Köln, wohnhaft in Schwerte, Nachfolger für das Mandat im Rat der Stadt Schwerte wird. 
 
Herr Dr. Christian Karl Wilhelm Schmidt hat erklärt, die Wahl zum Vertreter im Rat der Stadt 
Schwerte anzunehmen. 
 
Daher wird auf Grund des § 45 Kommunalwahlgesetz festgestellt dass Herr Dr. Christian Karl Wil-
helm Schmidt Nachfolger als Ratsmitglied wird. 
 
 
Gegen diese Entscheidung kann 
 
a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 
teilgenommen haben, sowie 
 
c) die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung Einspruch erheben, wenn sie die Entschei-
dung über die Gültigkeit der Feststellung gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c Kommunalwahlgesetz 
für erforderlich halten. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Schwerte, 10.03.2022 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
 
 
 
 
gez. 
Dimitrios Axourgos 
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